
 

Anlage 1 zur Allgemeinverfügung des Kreises Pinneberg  

über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf 

dem Gebiet des Kreises Pinneberg bei Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 200 

 

Auf dem Gebiet der Stadt Quickborn 

Der Zugang zum Himmelmoor ist für Naherholungszwecke untersagt. 

 
  



Auf dem Gebiet des Amtes Geest und Marsch Südholstein  

Für die Holmer Sandberge und die Hetlinger Schanze gilt ein Betretungsverbot aus 

touristischen Zwecken. 

 

 

 


